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Errichtung eines Zentrums
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Schulent-
wicklung, Wissenstransfer und Didaktische For-

schung – Didaktisches Zentrum (DiZ)

gemäß § 117 Abs. 1 NHG

Errichtungsbeschluss
1. Der Senat beschließt in Fortführung des Didakti-

schen Zentrums (DiZ) die Einrichtung des Zen-
trums für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Schu-
lentwicklung, Wissenstransfer und Didaktische
Forschung – Didaktisches Zentrum (DiZ) als Ein-
richtung nach § 117 NHG unter Auflösung und
Eingliederung des bisherigen Zentrums für päd-
agogische Berufspraxis (ZpB).

2. Die bisher dem ZpB zugeordneten Mittel, Stellen
und Räume werden dem Zentrum zugewiesen.
Dem Zentrum können weitere Mittel, Stellen und
Räume auf Antrag zugewiesen werden.

3. Der Senat beschließt zugleich die Ordnung des
Zentrums – Anlage –.

4. Bis zum Inkrafttreten des neuen Hochschulgeset-
zes und der damit verbundenen Änderungen der
Grundordnung, ist die gemeinsame Kommission
für Lehrerausbildung (GKL) identisch mit dem Rat
des neu errichteten Zentrums. Der GKL werden
insoweit weitergehende Aufgaben im Rahmen des
Didaktischen Zentrums zugeordnet.

Beim Inkrafttreten des neuen Hochschulgesetzes
sind Neuregelungen für das Zentrum notwendig,
da dann eine gemeinsame Kommission für Lehrer-
ausbildung entbehrlich ist.

Ordnung des Zentrums
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung,

Schulentwicklung, Wissenstransfer und
Didaktische Forschung – Didaktisches Zentrum

(DiZ)
gemäß § 117 Abs. 2 NHG

vom 17.01.2002

Am 16.01.2002 hat der Senat der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg gem. § 117 Abs. 2 NHG i.d.F.
v. 24.03.1998 (Nds. GVBl. S. 300), zuletzt geändert
durch Art. 8 des Gesetzes vom 18.12.2001 (Nds.
GVBl. S. 806), die in der Anlage abgedruckte Ord-
nung des Zentrums für Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung, Schulentwicklung, Wissenstransfer und Didak-
tische Forschung – Didaktisches Zentrum (DiZ) be-
schlossen.

- Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg 2/2002, S. 121 -

Anlage

Ordnung des Zentrums
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung,

Schulentwicklung, Wissenstransfer und Didakti-
sche Forschung – Didaktisches Zentrum (DiZ)

gemäß § 117 Abs. 2 NHG

§ 1
Name und Rechtsform

Das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung,
Schulentwicklung, Wissenstransfer und Didaktische
Forschung – Didaktisches Zentrum (DiZ) der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg ist ein Zentrum nach
§ 117 (NHG).

§ 2
Aufgaben

(1) Das DiZ nimmt konzeptionelle, fächerübergrei-
fende und koordinierende Aufgaben in Lehrerbil-
dung, Schulentwicklung, Wissenstransfer und Di-
daktischer Forschung wahr. Die Verantwortung
der Fachbereiche für die bei ihnen angesiedelten
Forschungsbereiche, Studiengänge, Teilstudien-
gänge, Module und Dienstleistungen bleibt unbe-
rührt.

(2) Das DiZ berät das Präsidium und den Senat der
Universität in allen fachlichen und konzeptionellen
Fragen der Lehrerbildung in Entwicklungsplanung
und Hochschulpolitik. Es beschließt auf Antrag
der Fachbereiche und mit Zustimmung des Präsi-
diums über Einführung, Änderung und Aufhebung
von lehramtsbezogenen Studiengängen.

(3) Zu den Aufgaben des DiZ gehören insbesondere:
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(a) Lehre und Studium:

- Koordination und Beschlussfassung von
Studienordnungen und Studienplänen für
die Lehrerbildung.

- Abstimmung des Lehrangebots für die lehr-
amtsbezogenen Studiengänge mit den
Fachbereichen unter zeitlichen, inhaltlichen
und kapazitären Gesichtspunkten insbeson-
dere zwischen Grund- und Fachwissen-
schaften sowie bezogen auf fächerübergrei-
fende Zusammenhänge im Fachstudium.
Dabei werden wissenschaftsethische
Aspekte ebenso berücksichtigt wie die so-
ziale Kategorie Geschlecht.

- Entwicklung und Koordination von fächer-
übergreifenden Studienschwerpunkten so-
wie Organisation von speziellen Veran-
staltungsangeboten in der Lehrerbildung.

- die Organisation der schulpraktischen Stu-
dien, der Schul- und Fachpraktika mit ent-
sprechender Studienberatung sowie die
Einwerbung und organisatorische Betreu-
ung der mitwirkenden bzw. betreuenden
Lehrerinnen und Lehrer.

- Mitwirkung bei Evaluations- und Qualitäts-
sicherungsverfahren von Lehre in der Aus-
bildung von Lehrerinnen und Lehrern.

Die folgenden Aufgaben (b) – (e) werden
insbesondere in Koordination und Kooperati-
on mit dem Fachbereich 1 und den Fachdi-
daktiken wahr genommen:

(b) Forschung und Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses:

- Initiierung und Durchführung von interdis-
ziplinären Forschungsvorhaben zum Lehren
und Lernen, zu Schule und Unterricht so-
wie zur Ausbildung, Fortbildung und Wei-
terbildung von Lehrerinnen und Lehrern.

- Ergänzende Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses in den Fachdidaktiken
sowie den lehramtsbezogenen Erziehungs-
und Gesellschaftswissenschaften.

- Mitwirkung bei Evaluations- und Qualitäts-
sicherungsverfahren von Forschung zum
Lehren und Lernen, zu Schule und Unter-
richt sowie zur Ausbildung, Fortbildung
und Weiterbildung von Lehrerinnen und
Lehrern.

(c) Fort- und Weiterbildung:

- Beteiligung an der Entwicklung, Koordina-
tion und Evaluation von Studienprogram-
men und Kursangeboten in der Weiterbil-
dung und Fortbildung der Lehrerinnen und
Lehrer und Lehrenden der Universität.

- Aufbau von „Lern- und Forschungswerk-
stätten“ in Schule und Universität.

(d) Koordination des Wissenstransfers und der
Verknüpfung der Lehrerbildung mit Schu-
lentwicklungen in der Region:

- Kooperation mit Schulen, Ausbildungs-
bzw. Studienseminaren sowie mit Fortbil-
dungseinrichtungen, Schulbehörden und
anderen Bildungseinrichtungen der Region
(u.a. über den Gesprächskreis Schule –
Universität (GSU)).

 (e) Öffentlichkeitsarbeit:

- Organisation der Öffentlichkeitsarbeit ein-
schließlich der Betreuung von Publikatio-
nen und der Organisation von Kongressen
und Tagungen zur Lehrerbildung.

(4) Das DiZ ist bei der Besetzung von Professuren, die
der Lehrerbildung dienen, zu beteiligen, d.h. der
Ausschreibungstext für diese Professuren bedarf
des Einvernehmens zwischen dem betreffenden
Fachbereich und dem DiZ. Das DiZ entsendet ein
Mitglied in betreffende Berufungskommissionen
im Einvernehmen mit dem Fachbereich.

§ 3
Mitglieder

(1) Mitglieder des Zentrums sind

(a) die Professorinnen und Professoren, sowie
wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
lehramtsbezogenen Grundwissenschaften
und in den Fachdidaktiken tätigen Mitglieder
der Universität (Zweitzuordnung), unbescha-
det ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Or-
ganisationseinheit der Universität (Erstzu-
ordnung),

(b) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pro-
jekten des DiZ,

(c) die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des DiZ.

In Zweifelsfällen entscheidet das Präsidium.

(2) Weitere Mitglieder oder Angehörige der Univer-
sität sowie in der Lehrerbildung, Schulentwick-
lung, Wissenstransfer oder didaktischer Forschung
tätige Personen können auf Antrag Mitglieder des
DiZ werden. Der Erwerb der Mitgliedschaft im
DiZ erfolgt unbeschadet der Zuordnung der bean-
tragenden Person zu anderen Organisationsein-
heiten der Universität. Über den Antrag entschei-
det der Rat des Zentrums.

(3) Die Mitgliedschaft im DiZ endet bei Mitgliedern
gemäß Absatz 1 durch Beendigung des Dienstver-
hältnisses im DiZ bzw. mit der Universität, bei
Mitgliedern gemäß Absatz 2 durch schriftliche Er-
klärung.

§ 4
Struktur
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Die Aufgaben des DiZ gemäß § 2 werden durch die
Mitgliederversammlung (§ 5), den Rat des Zentrums
(§ 6), Arbeitsstellen und Arbeitsgruppen (§ 7) sowie
die Geschäftsstelle (§ 8) wahrgenommen.

§ 5
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mit-
gliedern des DiZ gemäß § 3.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt nach Status-
gruppen getrennt den Rat des Zentrums. Die Vor-
schläge zu den Wahlen des Zentrums sollen den
verschiedenen Interessen innerhalb der Mitglie-
dergruppen, insbesondere der Grundwissenschaf-
ten und der Fachdidaktiken,  entsprechen und da-
bei Frauen angemessen berücksichtigen.

(3) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens ein-
mal im Jahr zusammen und nimmt den jährlichen
Rechenschaftsbericht des Rates entgegen. Sie berät
über alle Fragen des Zentrums.

(4) Die Mitgliederversammlung wird von der Direkto-
rin oder dem Direktor des Zentrums einberufen
und geleitet. Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen ist einzuberufen, wenn die Direktorin
oder der Direktor, die Mehrheit des Rates oder 15
Mitglieder dies verlangen.

(5) Die Mitgliederversammlung kann Änderungen der
Ordnung des Zentrums beschließen, die der Bestä-
tigung durch den Senat der Universität bedürfen.

§ 6
Rat des Zentrums

(1) Das DiZ bildet einen Rat, dem sieben Mitglieder
aus der Professorengruppe und je zwei Mitglieder
aus der Mitarbeitergruppe, der MTV-Gruppe und
der Studentengruppe angehören. Die Dekanin oder
der Dekan des Fachbereichs 1 oder eine von ihr
oder ihm zu benennende Person ist Mitglied des
Rates in der Professorengruppe. Mit beratender
Stimme ist ein Mitglied aus Schule/Schulbehörde
und die Leiterin oder der Leiter der Geschäftsstelle
zu beteiligen. Der Rat kann weitere Mitglieder mit
beratender Stimme kooptieren. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die der
anderen Statusgruppen drei Jahre.

(2) Der Rat des Zentrums entscheidet in allen Grund-
satzfragen der Lehrerbildung sowie in allen An-
gelegenheiten seiner Aufgaben nach § 2. Der Rat
unterstützt die Arbeitsstellen und Mitglieder des
DiZ insbesondere bei der Drittmittelaquisition und
bei der Entwicklung und Beantragung von Ent-
wicklungs- und Forschungsvorhaben. Er wird
hierin von der Geschäftsstelle unterstützt, der die
Erledigung der Organisations-, Haushalts- und
Personalangelegenheiten obliegen.

(3) Die Mitglieder des Rates des Zentrums wählen aus
der Mitte der Professorengruppe die Direktorin

oder den Direktor und ihre oder seine Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter.1 Die Amtszeit beträgt drei
Jahre. Die Direktorin oder der Direktor vertritt das
DiZ nach innen und in Abstimmung mit dem Prä-
sidium nach außen und ist zugleich Vorsitzende
oder Vorsitzender des Rates. Sie oder er ist Vorge-
setzte oder Vorgesetzter der im DiZ hauptamtlich
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(4) Der Rat des Zentrums legt der Mitgliederver-
sammlung jährlich einen Rechenschaftsbericht
vor, der dem Präsidium und dem Senat der Uni-
versität zur Kenntnis gegeben wird.

§ 7
Arbeitsstellen und Arbeitsgruppen

(1) Das DiZ richtet zur Erfüllung langfristiger Aufga-
ben Arbeitsstellen ein. Die Mitglieder jeder Ar-
beitsstelle wählen eine Sprecherin oder einen
Sprecher, die bei Entscheidungen zu Angelegen-
heiten der jeweiligen Arbeitsstelle vom Rat des
Zentrums anzuhören sind.

(2) Das DiZ richtet zur Erfüllung kurzfristiger Aufga-
ben befristet Arbeitsgruppen ein. Arbeitsgruppen
können dabei auch zur Vorbereitung der Bildung
von Arbeitsstellen dienen.

(3) Über die Einrichtung und Ausstattung sowie gege-
benenfalls über die Auflösung von Arbeitsstellen
und Arbeitsgruppen des DiZ beschließt der Rat des
Zentrums. Er achtet dabei auf die fachliche Kom-
petenz der beantragenden Personen für die Aufga-
ben der Arbeitsstelle oder Arbeitsgruppe. Die
Gründung von gemeinsamen Arbeitsstellen zwi-
schen außeruniversitären Einrichtungen und Uni-
versität kann mit Zustimmung des Rates des Zen-
trums auch durch Vertrag oder Vereinbarung ge-
regelt werden.

§ 8
Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle besteht aus der Geschäftsführerin
oder dem Geschäftsführer und anderen hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DiZ. Sie
unterstützt den Rat des Zentrums bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und nimmt im Rahmen ihrer
Vorgaben Aufgabenbereiche selbständig wahr.

§ 9
Geschäftsordnung

Aufgabenverteilung und Weiteres regelt die Ge-
schäftsordnung des DiZ, die vom Rat des Zentrums
beschlossen wird. Im übrigen gilt die Geschäftsord-
nung für die Gremien der Akademischen Selbstver-
waltung der Universität.

                                                          
1 Es kann ein Direktorium (Direktorin oder Direktor;
Direktorin oder Direktor für Forschung; Direktorin
oder Direktor für Lehre) gebildet werden.
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§ 10
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Beschlussfas-
sung durch den Senat der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg in Kraft.


